Aktivkonto

Die Konten der Finanzbuchhaltung werden nach Bestands- und Erfolgskonten unterteilt. 

Die Bestandskonten wiederum werden in Aktivkonten und Passivkonten gegliedert.

Ein Aktivkonto ist ein Vermögenskonto. 

Es wird im Jahresabschluss über das Schlussbilanzkonto abgeschlossen. Der sich auf dem Konto am Bilanzstichtag ergebende Saldo wird als positiver Bestand unter Aktiva in der Schlussbilanz ausgewiesen.

Anlage- oder Umlaufvermögen

Zugeordnet wird das Aktivkonto entsprechend seinem Funktionsbereich innerhalb der Finanzbuchhaltung nach dem Kontenplan entweder zum Anlage- oder zum Umlaufvermögen.

Aktivkonten des Anlagevermögens sind z. B. eingerichtet für:

· Grundstücke,

· Maschinen, maschinelle Anlagen,

· Fuhrpark,

· Betriebs- und Geschäftsausstattung,

· Finanzanlagen.

Aktivkonten des Umlaufvermögens bestehen u. a. für:

· Vorräte,

· geleistete Anzahlungen,

· Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände,

· Kassenbestand,

· Bank- und Postgiroguthaben,

· Scheckbestände.

Zu den Aktivkonten zählen auch die Konten, die zur Erfassung der Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung geführt werden.

Wie der Name Aktivkonto schon sagt, ist der auf diesem Sachkonto ausgewiesene Bestand beim Jahresabschluss auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. 

Er stellt einen Vermögensgegenstand dar, dessen Schlussbilanzwert über das Aktivkonto buchmäßig entwickelt wird.

Aktivkonto: Umlaufvermögen

Im Soll bei Aktivkonten ist zu buchen

· der Bestandsvortrag zu Beginn des Geschäftsjahres lt. Eröffnungsbilanz,

· die Zugänge an Geldmitteln, Vorräten, Forderungen usw.,

· die Teilwerte der als Einlagen in das Betriebsvermögen getätigten Einlagen.

Im Haben werden gebucht:

· die Abgänge an Geldmitteln u.ä. (einschließlich der Entnahmen),

· der Schlussbilanzwert (nach vorhergehender Abstimmung mit der Inventur).

Bei einem Aktivkonto können die Zugänge vermögenserhöhende Werte sein, z. B. die Anschaffungskosten eines Anlagegegenstands oder der Bargeldzufluss durch eine Betriebseinnahme.

Die Abgänge können sich sämtlich vermögensmindernd auswirken, z. B. die Buchwertausbuchung eines verkauften oder verschrotteten Anlagegegenstands oder der Geldabfluss durch eine Überweisung an einen Lieferanten.

Die vermögenserhöhende bzw. vermögensmindernde Wirkung entfällt, wenn durch die Gegenbuchung auf einem anderen Aktivkonto lediglich eine Bestandsumschichtung erfolgt (Aktivtausch).

Aktivkonto: Ausweis des Schlussbestands

Am Bilanzstichtag wird der sich auf einem Aktivkonto ergebende Schlussbestand im Haben ausgewiesen.

Ein Aktivkonto, das Bestände des Anlagevermögens enthält, kann sich niemals in ein Passivkonto wandeln. 

Die Abgänge (durch Buchwertausbuchungen und Abschreibungen) können höchstens einen Endwert von 0 EUR erbringen, keinesfalls zu einem negativen Wert führen.

Einige Aktivkonten des Umlaufvermögens (insbesondere Bankgirokonten) können durch die Geschäftsvorfälle im Laufe des Geschäftsjahres zu einem Passivkonto verändert werden. 

Dadurch verlieren sie die Eigenschaft des Aktivkontos. 

Ihr Bestand wird am Jahresschluss nicht mehr dem Umlaufvermögen zugerechnet, sondern aufgrund des negativen Schlussbilanzwerts den Passiva.

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite verrechnet werden (§ 246 Abs. 2 HGB).

